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Ich hoffe ja noch immer, dass das Hauptschullehrer-Gehalt dem der Realschullehrer
angeglichen wird 

Folgende Regelungen sind mir - ohne Rechtsverbindlichkeit - geläufig:

- Es gilt das Deputat der Schulart, an der man überwiegend unterrichtet. Das heißt, als RS-
Lehrer an der HS steigt die Unterrichtsverpflichtung.

- Es gibt keine Gehaltskürzungen bei Abordnungen. Wird man als Beamter von der RS an die HS
abgeordnet, bleibt das Gehalt bestehen.

- Wird man als RS-Lehrer NEU eingestellt, können die Verträge so abgefasst sein, dass nur das
HS-Lehrer-Gehalt bezahlt wird.
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